
Beschluss: 

1. Die Ratsversammlung erklärt den Wert des Naherholungsgebietes Einfelder See sowie den 

Schutz und die Vernetzung der Naturschutzgebiete Dosenmoor, Einfelder See und „Großes 

Moor“ sowie den Artenschutz insbesondere für bedrohte Großvögel und Fledermäuse zum 

übergeordneten städtischen Interesse. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 7 

Nein-Stimmen: 5 

Enthaltung: 1 

 

Beschluss: 

2. Deshalb wird die Verwaltung beauftragt, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um das Ge-

nehmigungsverfahren für die ca. 200 m hohen industriellen Windkraftanlagen (WKA) in 

den Nachbargemeinden Loop und Schönbek, konkret  

- WKA 1: Gemarkung Loop, Flur 3, Flurstück 33/2, 

- WKA 2: Gemarkung Loop, Flur 3, Flurstück 35/10, 

- WKA 3: Gemarkung Loop, Flur 3, Flurstück 41/7, 

- WKA 4: Gemarkung Schönbek, Flur 4, Flurstücke 8/3, 17, 

- WKA 5: Gemarkung Schönbek, Flur 4, Flurstück 5/1, 

rechtlich anzugreifen bzw. im Falle einer Genehmigung rechtlich dagegen vorzugehen.  

 

Ziel ist es, die Belange des Natur- und Artenschutzes durchzusetzen, wie sie in einer Stel-

lungnahme der Stadt Neumünster sowie des Naturschutzbundes eindrucksvoll dargelegt 

sind, konsequent durchzusetzen und die Zerstörung des Landschaftsbildes und die Beein-

trächtigung des Naherholungsgebietes Einfelder See sowie negative Auswirkungen auf 

Neumünsteraner Bürger zu verhindern. 

 

Dazu gehört auch die Durchsetzung des bestehenden städtischen Planungsrechts gegen-

über den Nachbargemeinden und dem Land Schleswig-Holstein, vertreten durch das LLUR 

sowie das Vorgehen gegen offenkundige Fehler des durch die Betreibergesellschaft beauf-

tragten Gutachters anemos GmbH. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 2 

Nein-Stimmen: 10 

Enthaltung: 1 

Endg. entsch. Stelle: Ratsversammlung 


